Steuerliche Aspekte der Nachvergütung

Im Prinzip gilt das Zuflussprinzip der Einnahmen als Kriterium für die auf einen Jahreszeitraum sich erstreckende steuerliche Veranlagung von unversteuerten Umsätzen. Das Finanzamt wird demgemäß sämtliche Einnahmen der Jahre 2004 und 2005, als die Nachvergütung zur Auszahlung gelangten, der Besteuerung unterwerfen. Mit der Nachvergütung für mehrere zurückliegende Jahre teils in 2004 und 2005 liegt aber ein Ausnahmetatbestand des zugeflossenen Honorars vor, weil die in 2004 erfolgten Nachvergütungen den Progressionseffekt der Versteuerung von Einnahmen nicht unwesentlich verstärken können in Abhängigkeit von der Höhe der Nachvergütung. Je höher die Nachvergütung, desto höher der (bei steigenden Einnahmen zudem sich beschleunigende) Progressionseffekt. Die Progression spielt nur bei denjenigen bei der Nachzahlung eine Rolle, die nicht schon sowieso in der höchsten Stufe sind (gegenwärtig 42% Steuerhöchstprozentsatz). Wenn die KV rechtzeitig den erhöhten Mindestpunktwert für die rechnerische Bewertung der Honorare in den Jahren ab 2000 ff. zugrundelegt hätte, in denen die genehmigungspflichtigen psychotherapeutischen Leistungen auch tatsächlich erbracht worden waren, wäre die Steuer für 2004 ohne den jetzt entstehenden Progressionseffekt entsprechend niedriger ausgefallen. 

Wir sind der Meinung, dass es nicht dem Psychotherapeuten als Steuerpflichtigen zuzumuten ist, für die höchstrichterlich festgestellten Versäumnisse der KV Hessen über die erhöhte Steuer zur Verantwortung gezogen zu werden. Die jetzt zu empfehlende Inanspruchnahme des ermäßigten Steuertarifs als Anpassungsmaßnahme gegen die übermäßig hohe Besteuerung von Einkünften durch psychotherapeutische Behandlungen wegen der Nachvergütung wäre bei rechtmäßiger Vergütung unserer psychotherapeutischen Leistungen durch die KV Hessen nicht notwendig gewesen. 

Aus den folgenden ausgewählten Beispielen können Sie entnehmen, ob und inwieweit Sie für 2004 und 2005 Steuern sparen können, bzw. wie Sie Steuern besser nicht sparen sollten. Unsere als Fingerzeig gedachte nachfolgende Darstellung des komplexen Sachverhalts ersetzen auf keinen Fall die aus unserer Sicht unabdingbare individuelle Beratung für steuerbegünstigte Anlageformen der Nachvergütung und anderer Einkunftsarten, sondern mögen Ihnen als erste Orientierung zur individuellen Entscheidungsfindung dienen: 

I.) Anerkennung der Nachvergütung als außerordentliche Einkünfte und Inanspruchnahme des ermäßigten Steuertarifs

Erste einzelne Erfahrungen mit der steuerlichen Veranlagung der Nachvergütung deuten daraufhin, dass die Steuerbehörde die in 2004 zugeflossene Nachvergütung für mehrere Jahre nicht als außerordentliche Einkünfte anerkennt im Sinne der FünftelRegelung oder 5JahresRegelung. Diese Regelung besagt, dass außergewöhnliche Zahlungen für Leistungen, die in Vorjahren erbracht worden sind, auf diese Vorjahre zurückverteilt werden können, um die über den Kumulationseffekt von besonderen Einkünften entstehende steuerliche Progression zu vermeiden, die zu einer überhöhten Steuer führen würde. Insbesondere wenn Sie in eine deutliche Steuerprogression geraten sollten, können Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, über Ihren Steuerberater einen Antrag auf steuerliche Begünstigung aufgrund sog. außerordentlicher Einkünfte nach § 34 Einkommensteuergesetz (EStG) zu stellen. 

Dabei sollte man unbedingt auf das neuerlich ergangene Urteil des 2. Senats des Finanzgerichts Niedersachsen (Az.: 2 K 306/03) vom 31.08.2005 Bezug nehmen, das der Klage eines Psychotherapeuten stattgegeben hatte (die Pressemitteilung des Finanzgerichts liegt uns vor, siehe Anhang). Ein Psychologischer Psychotherapeut, der für die Jahre 1993 bis 1998 in 2001 eine Nachvergütung in Höhe von 228.000, DM erhalten hatte, wurde besonders stark vom Progressionseffekt betroffenen, so dass er eine ungewöhnliche hohe Steuer für 2001 zu entrichten hatte. Der Kollege hatte den Steuerbescheid 2001 angefochten und nach Einspruchsentscheidung des für ihn zuständigen Finanzamtes beim Finanzgericht Niedersachsen erfolgreich beklagt. Das Finanzgericht entschied entsprechend der Auffassung des Klägers, dass die auf mehrere Jahre sich erstreckende und im Jahre 2001 kumulierte Nachvergütung als außerordentliche Einkünfte anzusehen sei und insofern von der Finanzbehörde der ermäßigte Steuertarif im Sinne der Bereinigung der Steuer 2001 vom Progressionseffekt anzuwenden sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig geworden, da das Finanzamt Revision eingelegt hat und somit erst in der zweiten Instanz über den Sachverhalt endgültig entschieden werden wird. Es kann im Wortlaut eingesehen werden über:

www.nwb.de/finanzgericht/NFG/volltexte/2005/August/2_K_306_03.doc 

Die über verschiedene Medien bekannt gewordenen Meinungen zweier Fachleute (Steuerberaterin, Anwalt für Steuerrecht) scheinen hinsichtlich der Einschätzung der Erfolgsaussichten auseinander zugehen, ob das Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts vor dem höherinstanzlichen Bundesfinanzhof Bestand haben wird. Mit der Nachvergütung sei das Merkmal einer "klassischen Zusammenballung von Einkünften erfüllt, wenn einem die Einkünfte von mehreren Jahren in einem Jahr zufließen", so die Meinung der Steuerberaterin, Frau Dagmar KayserPassmann gegenüber der ÄrzteZeitung in der Ausgabe vom 30.11.05. Der Bundesfinanzhof hat in seiner bisherigen Rechtsprechung zwar die klassische Zusammenballung von Einkünften als charakteristisch für außerordentliche Einkünfte betrachtet, jedoch sind die vom Bundesfinanzhof (BFH) als Ausnahmen entwickelten drei Fallgruppen, bei denen gemäß der FünftelRegelung ein ermäßigter Steuertarif anzuwenden sei, hier alle nicht einschlägig, so Herr Rechtsanwalt Jörg Gleiniger vom 5.10.05 (Quelle: www.vakjp.de). Nach Auffassung des Fachanwalts für Steuerrecht sei die Sachlage aber insgesamt mit diesen Fallgruppen vergleichbar, weshalb die Nachzahlung ausnahmsweise der tariflichen Begünstigung nach § 34 EStG unterliegen würde.

II.) Procedere für die Inanspruchnahme der FünftelRegelung zur steuerlichen Veranlagung in 2004 und 2005 wegen der Nachvergütung in Stichpunkten 

- Antragsstellung an das Finanzamt

- Bei Ablehnung des Antrags durch das Finanzamt das Einspruchsverfahren als Rechtsmittelverfahren gegenüber dem Finanzamt einleiten  

- Bei einer mit einer Rechtsmittelbelehrung spezifizierter Einspruchsentscheidung des Finanzamtes ggfs. gegen den aktuellen Steuerbescheid Klage einreichen beim hessischen Finanzgericht in Kassel  

- Bei allen Schritten bitte den Steuerberater befragen und bei einer Klage einen Fachanwalt für Steuerrecht hinzuziehen.

IV.) Antragsstellung auf Abschlagszahlungsaussetzung 

Eine Antragsstellung bei der KV auf Aussetzung der Abschlagszahlung für mehrere Quartale als Mittel, die Steuerquote zu den Umsätzen des Jahres 2004 zu mindern, können wir nicht empfehlen und wird ohnehin von der KV aus nachvollziehbaren Gründen nicht angenommen, denn dieser Antrag würde möglicherweise von den Finanzbehörden als Versuch der nicht rechtmäßigen Steuerverkürzung angesehen, an der sich die KV nicht beteiligen darf.

III.) Sonderzahlung von Beiträgen zu sozialrechtlich verankerten Vorsorgeprodukten im Alter und bei Invalidität 1. Ordnung in 2004, um Steuern zu sparen

60 % der Einzahlungen für die RürupRente sind in 2005 bis zur Höhe von maximal 12.000 Euro (bei 20.000 Euro Einzahlung) steuerfrei, so dass es sich auf den ersten Blick lohnen könnte, jetzt viel Geld in seine Alterssicherung hineinzubuttern und die steuerliche Höherbelastung somit beschleunigt abzumildern. Besonders interessant ist diese Art der Einmalzahlung vermutlich für ältere Kolleginnen und Kollegen unter uns. Über das seit 1.1.2005 geltende Alterseinkünftegesetz ist eine verbesserte steuerliche Abschreibung von Beitragszahlungen möglich geworden. Ältere können die verbesserte steuerliche Abschreibung von Beitragszahlungen zum sozialgesetzlichen Vorsorgeprodukt nutzen und über die baldige Inanspruchnahme der Leistungen als Versorgungsempfänger von der jetzt noch nicht allzu hohen steuerlichen Veranlagung von Alterseinkünften profitieren. Besondere Vorsicht ist jedoch angebracht, jetzt schnellstmöglich in ein Vorsorgeprodukt übermäßig zu investieren mit dem Ziel, Steuern zu sparen. Die Renditen verschlechtern sich insbesondere bei noch längerer Laufzeit von Beitragszahlungen und des späteren Leistungsbezugs, bei geringeren Einzahlungsquoten in das Vorsorgeprodukt und bei steuerlich in Abzug gebrachten anderen Vorsorgeaufwendungen. Das Finanzamt kann bei niedrigen Beitragszahlungen zu einem Vorsorgeprodukt durch eine sogenannte GünstigerPrüfung die Steuerersparnis via Alterseinkünftegesetz "verpuffen" lassen, wenn andere Vorsorgeaufwendungen (zur Krankenkasse, zur Haftpflichtversicherung, zur Unfallversicherung, etc.) steuerlich bis zu einer Höhe von maximal 5.069,00 Euro als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der zu versteuernden Einkünfte abgezogen werden. Wenn jemand z.B. monatlich 500,00 Euro in die RürupRente einzahlt, können nur noch maximal 18% anstelle der in 2005 eigentlich möglichen 60% zu den Beitragszahlungen für die sozialgesetzlich geregelte Altersvorsorge 1. Ordnung steuerlich abgesetzt werden. 

Beispiel: Eine Jahresbeitragsquote von 6.000 Euro zur RürupRente würde in 2006 bei 62% Steuerfreiheit der Beitragzahlungen zu einer von der Steuer abzugsfähigen Rentenprämie in Höhe von 4.305 Euro führen. Weil aber die Vorsorgeaufwendungen ab 2005 nur noch bis zu einer Höhe von 2.400 Euro steuerlich abzugsfähig sind, wird der sich zu 5.069 Euro ergebende Differenzbetrag in Höhe von 2.669 Euro auf die RürupRente ab 2006 voll angerechnet. Das bedeutet, dass der Anteil von 4.448 Euro (der eigentlich zum Betrag von 2.669 Euro steuerlichabzugsfähig wäre) zum gesamten Beitragsaufkommen für 2005 gar nicht mehr steuerlich abgesetzt werden kann. Erst die die Summe von 4.448 Euro übersteigenden Beitragsanteile können im Sinne des Alterseinkünftegesetzes steuerlich geltend gemacht werden. (Verwendete Quellen: Frankfurter Allgemeine Zeitung, November 2005, Volker Loomann: "Basisrente ist für Selbständige eine Geldanlage mit Haken und Ösen"; Finanztest Dezember 2005: "Am Ziel vorbei  RürupRente für Selbständige"). 

Der Hinweis der hessischen PP und KJPKammer auf die RürupRente bedarf eingehender Prüfung des Einzelfalls. Daher sollte man sich vorzugsweise sorgfältig beraten lassen, indem man sich ein individuelles Angebot über die bvvpDienstleistungen (Manfred Falke, 0418221703) oder von unabhängigen Versicherungsexperten unter Berücksichtigung der erforderlichen Kriterien zur Beurteilung der Qualität des Angebotes erstellen lässt. 

Zum Vergleich der Leistungen der verschiedenen Anbieter der RürupRente oder anderer Vorsorgeprodukte ist die Kenntnis über Ablaufleistungen zur Dauer der Beitragszahlungen und des Rentenbezugs sowie der rechnerische Vergleich der beiden Parameter unabdingbar, ebenso die Abläufe der zwar steigenden steuerlichen Abzugsfähigkeit der Beitragszahlungen, dafür im Gegenzug aber auch sinkenden steuerlichen Entlastung beim Rentenbezug. Rendite ist auch nicht gleich Rendite, wenn Vertrags, Akquisitions und Abschlußkosten in unterschiedlicher Höhe zu Buche schlagen, die Anbieter unterschiedlich hohe Verwaltungskosten aufweisen und zudem noch anteilig zu den Beitragssummen Bewertungsreserven (im Rahmen der Sicherstellung in Krisenzeiten) in unbekannter Höhe anlegen (müssen), deren Verzinsung nicht unbedingt den Beitragszahlern und den Rentenbeziehern zugute kommen. 

Nicht unwichtig ist auch das finanzmathematische Modell im Vorsorgeprodukt, ob die Anlagen kapitalgedeckt verzinst angelegt werden sowie ob und in welchem Umfang trotz der z.B. in der RürupRente abgespeckten sozialen benefits (z.B. ohne Zusatzabsicherung keine Hinterbliebenenrenten bei Tod des Versorgungsempfängers!) noch Sozialleistungen für Minderheiten via Umverteilung ausgeschüttet werden. Die einfachste Vergleichsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Anbietern ist die Höhe der jeweils garantierten Rente.

Die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen können möglicherweise mit einer noch in 2005 getätigten hohen Einmalzahlung in das Kammerversorgungswerk der Ärzte wegen der Steuerminderung positive Effekte auf die Rendite der Einlagen und der Sparquote der Einlagen erzielen unter der Bedingung, dass sie möglichst wenig Geld für Krankenversicherung und andere Vorsorgeaufwendungen ausgeben. Diese positiven Effekte auf die Rendite schmälern sich wieder im Verhältnis zur Länge der Laufzeit des Vertrags vor Beginn des Rentenbezugs und reduzieren sich weiter, wenn Sie für Krankenkasse und für andere Vorsorgeaufwendungen den Höchstabzugsbetrag von 5.069 Euro ausschöpfen, bzw. das Finanzamt die "GünstigerPrüfung" bei der steuerlichen Veranlagung Ihrer Einkünfte ansetzt. Nähere Auskünfte zu den individuellen Auswirkungen von Einmalzahlungen erteilt das Kammerversorgungswerk der Ärzte.

Die Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten können in 2005 leider keine Sonderzahlung an das Psychotherapeutenversorgungswerk in Niedersachsen (PVW) leisten, weil die LPPKJP Hessen dem PVW via Staatsvertrag nicht mehr in 2005 beitreten kann (zu den Hintergründen siehe Artikel "Stand der Errichtung des Versorgungswerks für PP und KJP" in diesem Rundbrief). In 2006 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Eintritt der PP und KJP in das PVW möglich sein. Die Konditionen für die Renditen auf die Beitragszahlungen und auf die Sparquoten scheinen insbesondere für jüngere Beitragszahler mit längerer Vertragsdauer im Versorgungswerk günstiger zu sein als jetzt beschleunigt in die RürupRente einzuzahlen. 

IV.) Zusammenfassung

Außerdem gibt es natürlich auch andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Minderung der steuerlichen Belastung der Nachvergütung, über die Ihr Steuerberater sicher Bescheid weiß. Die persönliche Beratung zur Anlage der Nachvergütung für die Vorsorge im Alter und bei Invalidität ist angesichts der individuellen Besonderheiten in den Aufwendungen auch zu anderen Vorsorgeformen sehr zu empfehlen, die sich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren (z. B. Dauer, Höhe und steuerliche Abzugsfähigkeit der Beitragszahlungen zum Vorsorgeprodukt; steuerliche Belastung der Rente) unterschiedlich auf die Rendite der Einlagen auswirken. Für individuelle Beratungen zu Vorsorgeprodukten im Alter und bei Berufsunfähigkeit stehen Ihnen als Mitglied im BVVP die bvvpDienstleistungen (Manfed Falke 0418221703) zur Verfügung.

Quelle: Tilo Silwedel, Frankfurt am Main 

Verband Hessischer Vertragspsychotherapeuten (VHVP) e.V. 

Mitglied im Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp) e.V.

45. Mitgliederrundbrief, Dezember 2005

